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Seit den 60er und 70er Jahren ist die Entwicklung des Kapi
talismus durch eine immer intensivere Verflechtung der 
Macht der Monopole mit der Macht des bürgerlichen Staates 
gekennzeichnet. Diese Verflechtung fand in der staatsmono
polistischen Regulierung der Wirtschaft ihr Instrumentarium, 
in dem das bürgerliche Recht eine bedeutsame Rolle spielt.

Ein wichtiger Bereich staatsmonopolistischer Regulierung 
in den entwickelten kapitalistischen Staaten ist die Landwirt- 

j schaft. Die direkte Einflußnahme des Staates auf ihre Ent- 
j Wicklung ist sogar ausgeprägter als ih anderen Bereichen der 
I Wirtschaft. Wenngleich die objektiven Gesetzmäßigkeiten der 

Vergesellschaftung der Produktion auch in der Landwirtschaft 
uneingeschränkt wirken, sind doch deren ökonomische und 
soziale Besonderheiten zu beachten. So ist es beispielsweise 
unmöglich, aus der Tatsache, daß infolge der relativ gerin
gen Konzentration und Zentralisation des Kapitals in der 
Landwirtschaft selbst keine Monopole entstehen, den Schluß 
herzuleiten, daß sich die Landwirtschaft außerhalb der Herr
schafts- und Einflußsphäre des Monopolkapitals entwickelt. 
Vielmehr wird die staatsmonopolistische Regulierung hier nur 
in spezifischen Formen realisiert.

Ein entscheidendes Instrument staatsmonopolistischer Re
gulierung der Landwirtschaft ist das Agrarrecht. Seine expo
nierte Rolle erklärt sich vor allem daraus, daß der bürger
liche Staat in Gestalt des von ihm gesetzten Agrarrechts der 
werktätigen Bauernschaft gewissermaßen als Gesamtkapitalist 
entgegentritt und die Monopolinteressen in der Landwirt
schaft einheitlich durchsetzt. Mit Hilfe des Agrarrechts schafft 
die herrschende Klasse maßgeblich die Bedingungen für eine 
effektive Verwertung des von ihr in der Landwirtschaft ein
gesetzten Kapitals,- indem es bestimmte (gewollte) Maßnah
men und Wirkungen vorschreibt, anregt und fördert, andere 
(nicht gewollte) Aktivitäten verlangsamt, behindert oder gar 
unterbindet.

Entgegen allen Versuchen, dem Agrarrecht eine „ausglei
chende“ Klassermeutralität anzudichten1, spielt es in den ent
wickelten kapitalistischen Staaten Europas1 2 eine die Klassen- 
interessen der Bourgeoisie im Bereich der Landwirtschaft sta
bilisierende und aktiv durchsetzende Rolle. Zutreffend wird 
das moderne bürgerliche Agrarrecht daher als „die rechtliche 
Organisation der staatsmonopolistischen Regulierung der bür
gerlichen Landwirtschaft“ gekennzeichnet.3 4

Zur Agrargesetzgebung der BRD

Innerhalb der Agrargesetzgebung der BRD bildet das Land
wirtschaftsgesetz vom 5. September 1955 (BGBl. I S. 565) als 
„Magna Charta der Agrarpolitik“1 nach wie vor den allge
meinen rechtlichen Rahmen für die auf lange Sicht angelegte 
staatsmonopolistische Regulierung der Landwirtschaft. Mit 
ihm wurde zugleich der Spielraum für das Wirken einer Viel
zahl spezieller gesetzgeberischer Maßnahmen zur Agrarregu- 
lierung geschaffen. Erwähnt seien hier nur das Marktstruk
turgesetz vom 15. Mai 1969 (BGBl. I S. 423), das Absatzfonds
gesetz vom 26. Juni 1969 (BGBl. I S. 625) und das Agrarstruk
turgesetz vom 3. September 1969 i. d. F. vom 23. Dezember 1971 
(BGBl. I S. 2140), die allerdings in der Vergangenheit samt 
und sonders novelliert worden sind.

Die Generalklausel in § 1 des Landwirtschaftsgesetzes be
sagt, daß der Staat die Landwirtschaft in einen mit anderen 
Wirtschaftsbereichen vergleichbaren Stand zu setzen und die 
soziale Lage der in der Landwirtschaft tätigen Menschen an 
die vergleichbarer Berufsgruppen anzugleichen hat. Dieses

Ziel bleibt jedoch auch nach mehr als drei Jahrzehnten Gel
tungsdauer des Gesetzes unerfüllt. Die Monopole hingegen 
kassierten auf der Grundlage dieses Gesetzes die angeblich 
zugunsten der Landwirtschaft aus dem Staatshaushalt gezahl
ten Mittel der Rationalisierungshilfe, der Dünger- und Gasöl- 
verbilldgung, der Investitionsbeihilfe, der Krediterleichterung 
sowie der Förderung der Schädlingsbekämpfung, der Wasser
wirtschaft und der Elektrifizierung. Zugleich wurde damit der 
Reproduktionsprozeß in der Landwirtschaft im Interesse der 
Verwertungsbedingungen des Monopolkapitals gesichert.

Die Agrargesetzgebung auf der Grundlage des Landwirt
schaftsgesetzes ist seit den 70er Jahren vornehmlich durch 
zwei Richtungen gekennzeichnet: einerseits durch den ver
stärkten Erlaß solcher Rechtsvorschriften, die der Verwirkli
chung des agrarpolitischen Regionalkonzepts im sozialen 
Bereich dienen und die Auswirkungen der staatsmonopolisti
schen Agrarregulierung (z. B. durch die Schaffung von ge
werblichen Arbeitsplätzen in Agrargebieten oder ein Pro
gramm zur Umschulung der Bauern) sozial „mildern“ sollen, 
andererseits durch den weiteren Ausbau der Rechtsgrundla
gen zur Agrarmarktregulierung in Gestalt eines relativ breit
gefächerten Marktordnungssystems im Rahmen der (West-) 
Europäischen Gemeinschaften (EG).

Das Landwirtschaftsgesetz ist ein allgemeines Rahmenge
setz, das nicht als unmittelbare Rechtsgrundlage einzelner 
staatlicher Maßnahmen dient. Vielmehr sind es die das Land
wirtschaftsgesetz in den einzelnen Etappen der Agrarentwick
lung durchsetzenden, unterstützenden oder flankierenden 
Rechtsnormen und anderen Maßnahmen, die jeweils eine An
passung der Prinzipien des Landwirtschaftsgesetzes an die 
sich in der Landwirtschaft verändernden ökonomischen Be
dingungen ermöglichen.

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang auch 
das durch das Landwirtschaftsgesetz eingeführte Berichtssy
stem, nach dem die Bundesregierung alljährlich vor dem Bun
destag einen Bericht (früher „Grüner Bericht“, seit 1971 
„Agrarbericht“) vorzulegen hat, der die aktuelle ökonomische 
Situation der Landwirtschaft dokumentiert und über die 
staatlichen Maßnahmen im Bereich der Agrarpolitik infor
miert. Gesetzlich geforderter Bestandteil des Berichts ist auch 
eine Vergleichsrechnung zur Herstellung der vom Gesetzge
ber geforderten „Parität“ zwischen der Landwirtschaft und 
der übrigen Wirtschaft. Ein namhafter Vertreter der Agrar
rechtswissenschaft der BRD bemerkt dazu: „Tatsächlich ist 
die Vergleichsrechnung aber nur eine Rechenoperation von 
theoretischer Bedeutung.“5 Diese Rechnung ist folglich ein re- 
gierüngsoffizielles Manöver zur Verschleierung des Bauern
ruins in der BRD.

Eine Analyse der Agrargesetzgebung macht deutlich, daß 
deren einheitlicher Zielpunkt die systematische staatliche 
Förderung des Agrarstrukturwandels im Interesse der Mono
pole aus Handel und Industrie ist. Diesen Prozeß charakte
risierte bereits W. I. L e n i n  folgendermaßen: „ In der Tat, 
die Grund- und Haupttendenz des Kapitalismus besteht in 
der Verdrängung des Kleinbetriebes durch den Großbetrieb 
sowohl in der Industrie als auch in der Landwirtschaft. Doch 
diese Verdrängung ist keinesfalls nur im Sinne sofortiger
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